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Vorwort zur vierten Auflage

Die vierte Auflage dieses Lehrbuchs, die leider viel zu lange hat auf sich warten lassen,
bringt das Werk durchgängig auf den Stand vom 1.5.2020, vereinzelt auch darüber hi-
naus. Die Grundstruktur ist beibehalten worden. Das Buch verfolgt damit nach wie
vor das Anliegen, in die spezifischen Fragen des Arbeitsrechts in einer von den lösungs-
bedürftigen sozialen Problemen als Regelungskontext ausgehenden Weise einzuführen
und dabei vor allem die Vorstellungen, Prinzipien und Zusammenhänge zu verdeutli-
chen, von denen sich der Gesetzgeber und die Rechtsprechung sowohl auf der nationa-
len als auch auf der europäischen Ebene leiten lassen. Zudem soll den Studierenden an
der einen oder anderen Stelle die praktische Bedeutung der einzelnen Bereiche des Ar-
beitsrechts in der Arbeitswelt und damit ihr „Sitz im Leben“ möglichst anschaulich
vor Augen geführt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wiederum alle Teile des
Buches einer kritischen Revision unterzogen worden. Erwähnt seien vor allem die er-
neut leicht veränderte Einführung (§ 1), die Neuregelung des Arbeitnehmerbegriffs (§ 2
Rn. 2 ff.), die Ausführungen zum Recht der Europäischen Union (§ 3 Rn. 26 ff.), der
Ausbau der Darlegungen zum Mindestlohn (§ 11 Rn. 7), der neue Beschäftigtendaten-
schutz (§ 12 Rn. 5), das nicht unerheblich veränderte Urlaubsrecht (§ 13 Rn. 2 ff.) so-
wie neuere Entwicklungen bei der Befristungskontrolle (§ 19 Rn. 6 und 10). Zudem
wird an verschiedenen Stellen bereits auf arbeitsrechtliche Folgefragen der aktuellen
Corona-Pandemie eingegangen (§ 9 Rn. 27, § 11 Rn. 46 und § 12 Rn. 20). Darüber hi-
naus ist die Nachweisdichte insgesamt wiederum noch etwas erhöht worden. Damit
verbindet sich selbstverständlich nicht die Erwartung, dass allen Angaben nachgegan-
gen wird. Vielmehr können reine Pflichtfachstudierende sie getrost übergehen. Denje-
nigen aber, die sich im Rahmen der Schwerpunktausbildung dem Arbeitsrecht zuwen-
den, mögen die Nachweise als eine erste Hilfestellung dienen, um in aktuelle arbeits-
rechtliche Diskussionen, die regelmäßig durch die gerichtliche Spruchpraxis geprägt
oder doch erheblich beeinflusst werden, unmittelbar einsteigen zu können. Zu hoffen
bleibt schließlich, dass die fünfte Auflage dieses Lehrbuchs weniger lange auf sich war-
ten lässt…

Göttingen, Mai 2020 Rüdiger Krause

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage (2005)

Angesichts der Vielzahl der bereits auf dem Markt befindlichen arbeitsrechtlichen
Lehrbücher muss die Frage erlaubt sein, aus welchem Grund ein weiteres Werk zu die-
sem Rechtsgebiet erscheint. Die Antwort ergibt sich aus dem Vorhaben, nicht nur den
zu vermittelnden Stoff zu präsentieren, sondern konsequent aus der Perspektive des
Studenten in das Arbeitsrecht einzuführen. Im Mittelpunkt stehen daher immer wieder
die Schwierigkeiten, die gerade das Arbeitsrecht den Studenten bereitet. Adressat die-
ses Lehrbuchs ist einmal derjenige, der sich erstmals mit dem Arbeitsrecht befasst und
über allgemeine privatrechtliche, nicht aber über arbeitsrechtliche Vorkenntnisse ver-
fügt. Daneben soll dem Fortgeschrittenen eine zügige Wiederholung der wichtigsten
Fragen des individuellen Arbeitsrechts und damit des Pflichtstoffs sowie der Einstieg in
eine vertiefte Auseinandersetzung mit arbeitsrechtlichen Problemen ermöglicht wer-
den.
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Das Anliegen dieses Lehrbuchs besteht darin, von den Interessenlagen der Beteiligten
auszugehen und zunächst die Grundlagen der verschiedenen Teilbereiche zu behan-
deln, bevor wichtige Einzelfragen strukturiert aufbereitet werden. Der Lernerfolg ist
erfahrungsgemäß dann am größten, wenn man von den Prinzipien aus denkt und sich
nicht sofort in den Einzelheiten verliert. Dies gilt grundsätzlich für alle Rechtsgebiete,
für das Arbeitsrecht aber in besonderem Maße. Angesichts des Umfangs und Detail-
reichtums, den das Arbeitsrecht mittlerweile erlangt hat und für den pars pro toto die
großen Kommentare zum Kündigungsrecht stehen, die allein schon 2.500 bis 3.000
Seiten füllen, ist es von vornherein ausgeschlossen, alle Einzelaspekte ständig präsent
zu haben. Es kann daher nicht das Ziel der Ausbildung im Arbeitsrecht sein, sich eine
mehr oder weniger große Anzahl von Details merken zu wollen. Natürlich kommt
man nicht ohne ein bestimmtes arbeitsrechtliches Grundwissen aus. Wichtiger aber
noch ist es, arbeitsrechtlich denken zu lernen. Da die Halbwertszeit arbeitsrechtlicher
Informationen ständig abnimmt, wird die Methode des Umgangs mit arbeitsrechtli-
chen Problemen immer wichtiger. Es geht um die Entwicklung der Fähigkeit, sich im-
mer wieder neu in die Lage der Betroffenen hineinzuversetzen, ihre Interessen zu ver-
stehen und unter Berücksichtigung der vielfältigen Wertungen des Arbeitsrechts zu ge-
rechten Lösungen zu gelangen. Das vorliegende Buch will daher neben der Vermittlung
des erforderlichen Grundwissens vor allem zu eigenständigem arbeitsrechtlichen Den-
ken anregen.

Letzteres ist der entscheidende Unterschied zwischen der universitären rechtswissen-
schaftlichen Ausbildung und einem reinen Rechtskundeunterricht, der seine Berechti-
gung hat, aber gerade nicht zu den Qualifikationen führt, die für anspruchsvolle juris-
tische Tätigkeiten benötigt werden. So paradox es deshalb klingt: Gerade wenn man
die juristische Ausbildung nicht an den Tagesaktualitäten der Praxis orientiert, wie es
einer verfehlten Wissenschaftspolitik zuweilen vorschwebt, vermittelt sie diejenigen Fä-
higkeiten, auf die es für den beruflichen Erfolg in einer sich ständig wandelnden Um-
welt ankommt. Darüber hinaus gilt natürlich auch schon für das Studium, dass die Be-
schäftigung mit dem Arbeitsrecht wie überhaupt mit dem Recht nur dann Freude be-
reitet und nicht zur Qual wird, wenn man als Student den Eindruck gewinnt, mit dem
Stoff zumindest halbwegs souverän umgehen zu können. Hieraus folgt ebenfalls, dass
die Aneignung von Grundlagen und Prinzipien wichtiger als das Auswendiglernen von
Einzelheiten ist, das nur scheinbar Sicherheit verheißt. Wenn dieses Buch hierzu einen
Beitrag leistet und den Studenten ein Gespür für das Arbeitsrecht vermittelt, so hat es
sein Ziel erreicht.

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage (2005)
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Über die Schwierigkeiten beim Einstieg in das Arbeitsrecht

Arbeitsrecht ist alles andere als eine trockene Materie. Vielmehr handelt es sich um ei-
nes der faszinierendsten Rechtsgebiete überhaupt. Gleichwohl oder vielleicht gerade
deshalb bereitet der Einstieg in das Arbeitsrecht den Studierenden vielfach erhebliche
Schwierigkeiten. Studierende begegnen dem Arbeitsrecht normalerweise im 4. oder im
5. Fachsemester. Bis dahin haben sie sich schon einige Zeit mit den Grundlagen des
Bürgerlichen Rechts befasst. Dabei zeigen sich gerade in der Gegenüberstellung zum
BGB, das zu diesem Zeitpunkt regelmäßig schon etwas vertraut geworden ist, einige
Besonderheiten des Arbeitsrechts, die den Zugang zu diesem Rechtsgebiet erschweren.

Während das Bürgerliche Recht zumindest äußerlich nunmehr (d.h. nach der Schuld-
rechtsreform von 2002) eine weitgehende Geschlossenheit aufweist, ist dies beim Ar-
beitsrecht von vornherein anders. Es gibt kein Arbeitsgesetzbuch, in dem sich alle we-
sentlichen arbeitsrechtlichen Vorschriften nachlesen ließen. Der Gesetzgeber hat es 120
Jahre nach dem Inkrafttreten des BGB noch nicht einmal zu einem Arbeitsvertragsge-
setz gebracht, das die zum Einzelarbeitsverhältnis, also die zur Rechtsbeziehung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehörenden Fragen zusammenhängend behan-
delt, obwohl dies seither gefordert wird und es auch schon mehrere vergebliche Anläu-
fe gegeben hat. Vielmehr haben wir es neben einigen im BGB enthaltenen Vorschriften
mit einem Sammelsurium von Einzelgesetzen zu tun, die jeweils verschiedene Teilberei-
che des Arbeitsrechts regeln. Immerhin wird der Zugang zu den unterschiedlichen Ge-
setzen dadurch erleichtert, dass es entsprechende Textsammlungen gibt, die unentbehr-
liches Handwerkszeug sind und die sich deshalb alle Studierenden anschaffen müssen.1

Doch damit nicht genug: Neben die zahlreichen Gesetze tritt die Rechtsprechung, die
im Arbeitsrecht eine besondere Bedeutung hat, weil vor allem das Bundesarbeitsgericht
(BAG) eine große Zahl wichtiger Entscheidungen gefällt hat, die für das Gesamtbild
des Arbeitsrechts fast ebenso prägend sind wie die gesetzlichen Regelungen. Dies hat
seinen Grund zum einen darin, dass die arbeitsrechtlichen Gesetze vielfach nur ver-
gleichsweise allgemeine Vorgaben enthalten und die Rechtsprechung darüber hinaus
nicht gerade zurückhaltend bei der Konkretisierung und Fortbildung dieser Regelun-
gen ist. Zum anderen gibt es ganze Bereiche, die überhaupt nicht gesetzlich geregelt
sind, so dass der Rechtsprechung nichts anderes übrigbleibt, als aus allgemeinen
Grundsätzen und Prinzipien konkrete Aussagen abzuleiten. Auch wenn in diesem
Lehrbuch die Facetten der Rechtsprechung natürlich nicht in allen Einzelheiten nach-
gezeichnet werden können und sollen, so muss doch auf grundlegende Entscheidungen
eingegangen werden, weil sie zum Verständnis des Arbeitsrechts unentbehrlich sind2

und nicht selten die Rechtsentwicklung wesentlich vorangetrieben haben3.

Das Normenmaterial und damit die Reichweite der interpretierenden Judikatur ist mit
den einzelnen arbeitsrechtlichen Gesetzen aber noch nicht erschöpft. Zu den Eigenhei-
ten des Arbeitsrechts gehört nämlich die starke Durchdringung mit verfassungsrechtli-

1 Am meisten verbreitet ist die (kostengünstige und ständig aktualisierte) dtv-Sammlung „Arbeitsgesetze“.
Daneben existiert die etwas ausführlichere Sammlung von Kittner, „Arbeits- und Sozialordnung“ jeweils mit
kurzen Gesetzeseinführungen (Bund-Verlag).

2 Vgl. Gamillscheg, AcP 164 (1964), 385, 445: „Das Richterrecht bleibt unser Schicksal“. Plastisch auch Rabel,
Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht 1924, 279, 282 = Gesammelte Schriften, Bd. III, 1967, S. 1, 4:
„Ein Gesetz ist ohne die zugehörige Rechtsprechung nur wie ein Skelett ohne Muskel.“

3 Vgl. Kittner, 50 Urteile. Arbeitsgerichte schreiben Rechtsgeschichte, 2019 (mit Rezension von Hanau, SR 2019,
238 ff.).
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chen Wertungen, insbesondere den Grundrechten. Anders als im Bürgerlichen Recht
greift die Rechtsprechung häufig auf die Grundrechte zurück, um Probleme zu lösen,
die im einfachen Recht nicht oder nicht eindeutig geregelt sind. Weiter gesteigert wird
die Komplexität des Arbeitsrechts durch das europäische Recht, das durch seine ge-
setzlichen Regelungen sowie durch die Rechtsprechung des EuGH einen immer stärke-
ren Einfluss auf das deutsche Arbeitsrecht nimmt. Das Mosaik wird komplettiert
durch die aus bürgerlichrechtlicher Perspektive fremdartige Erscheinung so genannter
Kollektivverträge (Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen). Hierbei handelt es sich
um vertragliche Regelungen, bei denen auf der Arbeitnehmerseite nicht der einzelne
Beschäftigte steht, sondern Arbeitnehmervertreter (Gewerkschaft oder Betriebsrat)
agieren, und die zugleich normativ, d.h. gesetzesgleich auf die einzelnen Arbeitsverhält-
nisse einwirken. Gerade die Bündelung von einzelnen Arbeitnehmerinteressen zu kol-
lektiven Interessen ist ein hervorstechendes Merkmal des Arbeitsrechts, zu dem es im
Bürgerlichen Recht kein Pendant gibt.

Die Verwirrung wird nun noch dadurch gesteigert, dass sich dieses vielschichtige Sys-
tem ständig in Bewegung befindet. „Stillstand ist ein dem Arbeitsrecht unbekanntes
Phänomen“ schreibt die gegenwärtige Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts Ingrid
Schmidt ganz zutreffend.4 Dies gilt nicht nur für die Rechtsprechung auf den verschie-
denen Ebenen, sondern auch für den zuweilen schon fast hektisch agierenden Gesetz-
geber. Die Hauptursache liegt im Gegenstand des Arbeitsrechts, der in der Ordnung
des Phänomens abhängiger Arbeit besteht. Die Arbeitswelt ist in unserer modernen In-
dustrie- und Dienstleistungsgesellschaft nicht zuletzt vor dem Hintergrund der welt-
weiten Verflechtung der Wirtschaft in ständigen Umwälzungen begriffen. Trotz der
dramatischen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in den letzten einhundert
Jahren gibt es im allgemeinen Zivilrecht viele Fragen, für die das BGB in seiner Ur-
sprungsfassung problemlos herangezogen werden kann. Prototyp hierfür ist das Eigen-
tümer-Besitzer-Verhältnis. Ganz anders ist die Situation im Arbeitsrecht. Die sich ra-
sant wandelnden ökonomischen und sozialen Verhältnisse erzwingen geradezu die
Weiterentwicklung des Rechts durch den Gesetzgeber und die Rechtsprechung.

Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich, dass arbeitsrechtliche Regeln sehr viel stär-
ker als die Vorschriften des BGB Gegenstand politischer Auseinandersetzungen sind.
Im Arbeitsleben existieren mit den Arbeitgeberverbänden auf der einen und den Ge-
werkschaften auf der anderen Seite verfestigte Interessengruppen, denen an bestimm-
ten Regelungen gelegen ist, so dass es insbesondere im Vorfeld von neuen Gesetzen
nicht selten zu erheblichen Streitigkeiten kommt. Mehr noch: Immer wieder gerät das
bestehende Arbeitsrecht unter den Generalverdacht, zu Arbeitslosigkeit beizutragen
und somit für alle daraus resultierenden Probleme der öffentlichen Haushalte und der
sozialen Sicherungssysteme zumindest mitverantwortlich zu sein, auch wenn die dahin-
gehenden Stimmen angesichts der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt leiser ge-
worden sind. Zwar fordert selbstverständlich niemand die Abschaffung des deutschen
Arbeitsrechts (was nebenbei gesagt verfassungsrechts-, europarechts- und völkerrechts-
widrig wäre). Dennoch kommt es doch nicht gerade häufig vor, dass ein zum universi-
tären Pflichtstoff gehörendes Rechtsgebiet als zumindest in Teilen gemeinwohlwidrig
bekämpft wird. Nun kann und darf es auf der Ebene von Rechtsprechung und Rechts-
dogmatik nach dem Selbstverständnis des Rechts nur um rechtliche, nicht aber um rein
politische Argumente gehen. Gleichwohl wäre es naiv, würde man die Augen davor

4 Jahrbuch des Arbeitsrechts, Bd. 51 (2014), Vorwort, S. 5.

Über die Schwierigkeiten beim Einstieg in das Arbeitsrecht

20



verschließen, dass es insoweit verschiedene Grundverständnisse gibt, die bei den durch
das Gesetz nicht klar geregelten Fragen zu fundamental unterschiedlichen Ergebnissen
führen. Dies ist für sich genommen nicht illegitim, sondern sollte als Bereicherung der
arbeitsrechtlichen Diskussion empfunden werden, bedeutet aber für die Studierenden,
und nur das steht hier zur Debatte, dass sie sich bei einem etwas intensiveren Einstieg
in das Arbeitsrecht einem außerordentlich vielstimmigen Chor von Meinungen gegen-
übersehen.

Dies alles lässt das Arbeitsrecht auf den ersten Blick als ein höchst undurchsichtiges
und geradezu unheimliches Rechtsgebiet erscheinen. Hauptziel des vorliegenden Buchs
ist es deshalb, in dieses scheinbar undurchdringliche Dickicht erste Schneisen zu schla-
gen und diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die Studierende als Basis
braucht, um sich weitere Teilgebiete bei Bedarf selbstständig aneignen und sie dem vor-
handenen Wissen organisch eingliedern zu können. Das Arbeitsrecht hat es mit dem
realen Leben zu tun und in seinem Mittelpunkt steht der Mensch. Ich würde mich
freuen, wenn zumindest ein Stück der Faszination, die von diesem Rechtsgebiet aus-
geht, auf den Leser und die Leserin überspringen würde.

Über die Schwierigkeiten beim Einstieg in das Arbeitsrecht
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Zum Umgang mit diesem Buch

Vorab noch einige Hinweise zum Umgang mit diesem Lehrbuch: Wie bereits im Vor-
wort der ersten Auflage erwähnt, besteht das Hauptziel darin, die Grundstrukturen
des Arbeitsrechts aufzuzeigen und bei den Studierenden zu verankern. Auch wenn sich
das Arbeitsrecht in der Praxis vielfach in kleine und kleinste Detailfragen aufsplittert,
besteht es eben doch nicht nur aus einem ungeordneten Haufen von Einzelfällen. Viel-
mehr lässt sich durchaus eine gewisse Systematik ausmachen. Zumindest aber muss ein
Lehrbuch den Studierenden einen Weg weisen und Instrumente in die Hand geben, wie
man die kaum noch überschaubare Fülle bändigen kann. Besonderer Wert wurde des-
halb darauf gelegt, den Stoff in einer Weise anzuordnen und zu vermitteln, die einer-
seits an bereits vorhandene Kenntnisse im Bürgerlichen Recht anknüpft, andererseits
aber einen möglichst einfachen Zugang zum Arbeitsrecht schafft und die einzelnen
Problemkreise weitgehend voraussetzungslos abschichtet. Zugleich sollen die auf dem
Spiele stehenden Interessen, die im Arbeitsleben häufig genug hart aufeinanderprallen
und deren Bewertung das Recht vornehmen muss, veranschaulicht werden. Dabei geht
es nicht um ohnehin nicht erreichbare Vollständigkeit, sondern um eine auch Wieder-
holungen nicht scheuende Konzentration auf diejenigen Elemente des Arbeitsrechts,
die zum Verständnis des Ganzen erforderlich sind und die zugleich im Zentrum der
Prüfungspraxis stehen. Wenn zum Schluss ein Gesamteindruck vom Aufbau des (indi-
viduellen) Arbeitsrechts, den Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Teilberei-
chen sowie vom Sinn und Zweck der wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften ent-
steht, so wäre schon viel erreicht. Hierfür ist freilich erforderlich, dieses Buch nicht nur
einfach zu lesen. Vielmehr will es durchgearbeitet und das bedeutet vor allem durch-
dacht werden. Arbeitsrechtlich denken lernt man nur dann, wenn die Probleme und
Wertungen des Arbeitsrechts zum geistigen Eigentum werden.

Ein besonderes Gewicht wird auf die europarechtlichen Bezüge des Arbeitsrechts ge-
legt. In einem zusammenwachsenden Europa wird die Bedeutung des europäischen
Rechts trotz mancher Krisensymptome (Stichwort Brexit) eher zunehmen. Für die zu-
künftige Juristengeneration kommt es damit immer stärker darauf an, die europäische
Dimension des Arbeitsrechts nicht als ein fremdartiges Spezialgebiet anzusehen, son-
dern als einen integralen Bestandteil des Arbeitsrechts zu begreifen, der von vornherein
mitzudenken ist.

Da sich das Buch an Studierende richtet, ist der wissenschaftliche Apparat eher knapp
gehalten. Die Erfahrung lehrt, dass eine große Zahl an Nachweisen eher kontrapro-
duktiv wirkt. Wenn der Eindruck entsteht, ohnehin nicht allen Fundstellen nachgehen
zu können, lässt man es lieber gleich ganz bleiben. Allerdings kann man gerade das Ar-
beitsrecht nicht ohne die Rechtsprechung darstellen und begreifen. Wer sich beispiels-
weise zum Recht des Betriebsübergangs nur den Text des § 613a BGB vor Augen hält,
wird nicht einmal ansatzweise erahnen, welche Probleme diese Thematik in sich birgt.
In der Frage der Arbeitnehmerhaftung für Schädigungen des Arbeitgebers kann man
sich (von der peripheren Norm des § 619a BGB abgesehen) noch nicht einmal an den
Wortlaut einer unmittelbar einschlägigen Norm klammern. Deshalb wurde vor allem
die jüngere Judikatur des BAG umfassender ausgewertet. Den Studierenden wird die
Lektüre der einen oder anderen Entscheidung im Original (vor allem derjenigen des
Großen Senats des BAG) angeraten, um ein Gespür für die Art und Weise zu gewin-
nen, wie im Arbeitsrecht gedacht und argumentiert wird. Alle angegebenen Entschei-
dungen werden aber auch Fortgeschrittene nicht nachlesen können. Die Nachweise
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(vor allem der Judikatur des BAG) haben daher in erster Linie die Funktion, bei Bedarf
eine Vertiefung der jeweiligen Frage zu ermöglichen sowie für häusliche Arbeiten einen
Ausgangspunkt für die weitere Lektüre zu liefern. Aus diesem Grund ist der Fußnoten-
apparat im Vergleich zu den Vorauflagen auch ausgebaut worden. Der hier und da er-
folgende Rekurs auf die Praxis dient dem Zweck, einen Eindruck von der Wirklichkeit
des Arbeitslebens zu vermitteln, das für einen großen Teil der Bevölkerung zentrale Be-
deutung hat, den Studierenden aber nicht immer aus eigener Anschauung geläufig ist.

Mehrere über den Text verteilte Prüfungsschemata sollen es den Studierenden erleich-
tern, das Erlernte bei der Lösung von Fällen umzusetzen. Freilich gilt hier (wie auch
sonst), dass Aufbauhinweise nur dienende Funktion haben, indem sie die Lösung von
Sachfragen unterstützen und vorantreiben, nicht aber ersetzen sollen.

Am Ende eines jeden Paragrafen befinden sich Wiederholungs- und Vertiefungsfragen.
Die Antworten werden nicht einfach vorgegeben, sondern erschließen sich aus dem je-
weiligen Text. Im Übrigen gilt auch und gerade im Arbeitsrecht, was im Lehrbuch die-
ser Reihe zum Allgemeinen Teil des BGB ausgeführt wird.1 Bilden Sie mit zwei oder
drei weiteren Kommilitoninnen oder Kommilitonen eine private Lerngruppe, um sich
den Rechtsstoff nicht nur durch isoliertes Lesen und Lernen, sondern auch durch Dis-
kussion und gegenseitige Korrektur anzueignen. Der Jurist bzw. die Juristin muss in
praktisch allen Berufen über die Fähigkeit verfügen, durch Argumente zu überzeugen.
Eine private Lerngruppe ist hierfür die beste Voraussetzung.

Schließlich: Lassen Sie sich durch die Unübersichtlichkeit des Arbeitsrechts nicht ab-
schrecken. Wer die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden hat, wird rasch feststel-
len, welche Freude aus der Beschäftigung mit diesem Rechtsbereich erwächst, der trotz
aller gegenwärtigen Probleme auch in Zukunft viele interessante berufliche Perspekti-
ven bietet.

1 Faust, Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeiner Teil, 6. Aufl., 2019, S. 19.
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BT-Drucks. Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Drucksachen
BUrlG Bundesurlaubsgesetz
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
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bzw. beziehungsweise
ca. circa
DB Der Betrieb (Zeitschrift)
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ESC Europäische Sozialcharta
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EU Europäische Union
EUR Euro
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EuGH Europäischer Gerichtshof
evt. eventuell
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
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schaft
f. folgende
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ff. folgende
Fn. Fußnote
FPfZG Familienpflegezeitgesetz
FS Festschrift
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GenDG Gendiagnostikgesetz
GeschGehG Geschäftsgeheimnisgesetz
GewO Gewerbeordnung
GG Grundgesetz
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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HGB Handelsgesetzbuch
h.M. herrschende Meinung
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IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
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JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz
JURA Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
JuS Juristische Schulung (Zeitschrift)
KG Kommanditgesellschaft
KJ Kritische Justiz
KOM Kommissionsdokument
KSchG Kündigungsschutzgesetz
LadenschlussG Ladenschlussgesetz
LAG Landesarbeitsgericht
MiArbG Mindestarbeitsbedingungengesetz
MiLoG Mindestlohngesetz
MitbestG Mitbestimmungsgesetz
MuSchG Mutterschutzgesetz
MünchArbR Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht
m.W.v. mit Wirkung vom
NachwG Nachweisgesetz
n.F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
Nr. Nummer
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (Zeitschrift)
NZA-RR NZA-Rechtsprechungsreport (Zeitschrift)
o.Ä. oder Ähnliche/s
OHG Offene Handelsgesellschaft
PdW Prüfe dein Wissen
PflegeZG Pflegezeitgesetz
RABl. Reichsarbeitsblatt (Zeitschrift)
RdA Recht der Arbeit (Zeitschrift)
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RL Richtlinie (europarechtliche)
Rn. Randnummer, Randnummern
Rspr. Rechtsprechung
RVO Reichsversicherungsordnung
SchwarzArbG Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
SGB Sozialgesetzbuch
Slg. Sammlung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes
sog. sogenannte
SprAuG Sprecherausschussgesetz
SR Soziales Recht (Zeitschrift)
StGB Strafgesetzbuch
str. streitig
TVG Tarifvertragsgesetz
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVVO Tarifvertragsverordnung von 1918
TzBfG Teilzeit- und Befristungsgesetz
UmwG Umwandlungsgesetz
u.s.w. und so weiter
u.U. unter Umständen
u.v.a. und viele andere
vgl. vergleiche
WRV Weimarer Reichsverfassung
WSI Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans-

Böckler-Stiftung
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WissZeitVG Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft
z.B. zum Beispiel
ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO Zivilprozessordnung
ZTR Zeitschrift für Tarifrecht
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Grundlagen

Gegenstand und Strukturen des Arbeitsrechts

Das Arbeitsleben als Gegenstand des Arbeitsrechts

Jedes Rechtsgebiet will einen bestimmten Ausschnitt aus der sozialen Wirklichkeit1

normativ prägen. Umgekehrt wird jedes Rechtsgebiet aber auch durch den lebenswelt-
lichen Bereich geprägt, den es normativ ordnen will. Diese Wechselbeziehung zwischen
Recht („Text“) und Umwelt („Kontext“) dürfte in kaum einer anderen Materie so
stark zum Ausdruck kommen wie im Arbeitsrecht, das in vielfältiger Weise durch die
Eigenheiten und Dynamiken des Arbeitslebens geformt wird. Damit ist nicht gemeint,
dass normative Inhalte unmittelbar aus den faktischen Gegebenheiten folgen. Auch im
Arbeitsrecht bedarf es selbstverständlich der gezielten Schaffung und Interpretation
von verbindlichen Vorgaben. Vielmehr geht es darum, dass menschliche Arbeit als ein
gesellschaftliches Phänomen eine schier unerschöpfliche Menge an Fragen aufwirft, die
einer Entscheidung bedürfen, mögen die denkbaren Antworten im Einzelnen auch
höchst unterschiedlich ausfallen. Dabei ist Gegenstand des Arbeitsrechts allerdings
nicht alles das, was sich in einem weiten Sinne als Arbeit bezeichnen lässt.2 So betrifft
Arbeitsrecht von vornherein im Wesentlichen nur das Feld der Erwerbsarbeit, wodurch
etwa (unbezahlte) Hausarbeit, Erziehungsarbeit und Pflegearbeit ausgeklammert blei-
ben. Mit der Erwerbsarbeit ist freilich ein Phänomen angesprochen, das sich in Abkehr
von älteren Vorstellungen über den Wert und die Bedeutung von Arbeit in Antike und
Mittelalter im Verhältnis zu anderen menschlichen Ausdrucksformen mit dem Über-
gang vom ständischen zum bürgerlichen Sozialmodell seit dem 18. Jahrhundert zur
zentralen Säule der modernen Gesellschaft herausgebildet hat.3 So dient Erwerbsarbeit
auf der Mikroebene dem Einzelnen4 regelmäßig zunächst dazu, sich die notwendigen
Mittel für den Lebensunterhalt zu beschaffen. Erwerbsarbeit greift aber weit über eine
rein ökonomische Dimension hinaus, indem sie persönlichkeitsbildend und identitäts-
stiftend wirkt, zur Entfaltung (oder auch Nichtentfaltung!) von Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten beiträgt, das Selbstwertgefühl und die soziale Anerkennung beeinflusst, Kon-
takte stiftet sowie die Stellung innerhalb der Gesellschaft insgesamt bestimmt. Hält
man sich vor Augen, dass die meisten Menschen in Deutschland einen großen Teil
ihres wachen Lebens mit Erwerbsarbeit verbringen und auch sonstige Lebensvollzüge
von Konsumgewohnheiten über den Wohnort bis hin zur Partnerwahl vielfach durch
die Arbeitswelt beeinflusst werden, überrascht es nicht, dass repräsentativen Befragun-
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1 Soziologisch gesprochen geht es um das „materiale Feld“ im Sinne eines „lebensweltlichen Ausschnitts an
Primärerfahrungen“.

2 Dazu (aus soziologischer Sicht) die allgemeine Definition, nach der Arbeit jede zweckhafte Tätigkeit ist, die
der Befriedigung materieller oder geistiger Bedürfnisse dient, vgl. Mikl-Horke, Lexikon der Arbeits- und In-
dustriesoziologie, 2013, S. 28; zur Entfaltung des Arbeitsbegriffs aufschlussreich Voß, in: Böhle/Voß/Wachtler
(Hrsg.), Handbuch Arbeitssoziologie, 2. Aufl., Bd. 1, 2018, S. 15 ff.

3 Kulturhistorischer Überblick bei Aßländer, Bedeutungswandel der Arbeit. Versuch einer historischen Rekon-
struktion, 2005; ferner Kocka, APuZ B 21/2001, 8 ff.; ausführlich Jochum, in: Böhle/Voß/Wachtler (Hrsg.),
Handbuch Arbeitssoziologie, 2. Aufl., Bd. 1, 2018, S. 85 ff. Tiefgründige Kritik dieser gesellschaftlichen Entwick-
lung durch Hannah Ahrend, Vita activa oder Vom tätigen Leben, 1958/1999.

4 Mit dem generischen Maskulinum sind in diesem Buch jeweils alle geschlechtlichen Zuordnungen und Iden-
titäten gemeint; zur sprachwissenschaftlichen Kategorie generischer Maskulina siehe Sieburg, in: Sieburg
(Hrsg.), „Geschlecht“ in Literatur und Geschichte. Bilder – Identitäten – Konstruktionen, 2015, S. 211, 212.
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